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BESCHLUSS 

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 
in seiner 343. Sitzung am 27. Januar 2015 

 
zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

 
mit Wirkung zum 1. April 2015 

 

 
Änderung der Nr. 1 der Präambel des Abschnitts 3.2.1.2 EBM  

1. Voraussetzung für die Berechnung der Gebührenordnungspositionen 03060, 
03062 und 03063 ist die Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung 
gemäß Anlage 8 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä). Die Genehmigung 
wird erteilt, wenn der Kassenärztlichen Vereinigung jährlich durch eine 
Erklärung der Praxis die Anstellung eines/von nicht-ärztlichen Praxisassistenten 
gemäß Anlage 8 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) mit mindestens 20 
Wochenstunden angezeigt wurde. Weitere Voraussetzung für die Berechnung 
der Gebührenordnungspositionen 03060, 03062 und 03063 ist die Erfüllung 
einer der folgenden Bedingungen: 

− Die Praxis hat in den letzten vier Quartalen durchschnittlich eine 
Mindestzahl von Behandlungsfällen gemäß Präambel 3.1 Nr. 10 und 
Nr. 11 je Quartal versorgt. Für die Bestimmung der Mindestzahl ist 
 

- die Anzahl der Ärzte gemäß Nr. 1 der Präambel 3.1 der Praxis 
unter Berücksichtigung des Tätigkeitsumfangs laut 
Zulassungs- bzw. Genehmigungsbescheid zu ermitteln  

und 

- je Quartal bis zu einer Anzahl von 1 (entsprechend einem Arzt 
gemäß Präambel 3.1 Nr. 1 mit vollem Tätigkeitsumfang) mit 
860 Behandlungsfällen und bei einer Anzahl größer 1 mit 640 
Behandlungsfällen für jeden weiteren Arzt (entsprechend 
einem Arzt gemäß Präambel 3.1 Nr. 1 mit vollem 
Tätigkeitsumfang) zu multiplizieren. 

 oder 

− Die Praxis hat in den letzten vier Quartalen durchschnittlich eine 
Mindestzahl von Behandlungsfällen gemäß Präambel 3.1 Nr. 10 und 
Nr. 11 je Quartal, die mindestens das 75. Lebensjahr vollendet 
haben, versorgt. Für die Bestimmung der Mindestzahl ist 
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- die Anzahl der Ärzte gemäß Nr. 1 der Präambel 3.1 der Praxis 
unter Berücksichtigung des Tätigkeitsumfangs laut 
Zulassungs- bzw. Genehmigungsbescheid zu ermitteln  

und 

-  je Quartal bis zu einer Anzahl von 1 (entsprechend einem Arzt 
gemäß Präambel 3.1 Nr. 1 mit vollem Tätigkeitsumfang) mit 160 
und bei einer Anzahl größer 1 mit 120 Behandlungsfällen für 
jeden weiteren Arzt (entsprechend einem Arzt gemäß Präambel 
3.1 Nr. 1 mit vollem Tätigkeitsumfang) zu multiplizieren.  

Sofern bei einem Arzt gemäß Präambel 3.1 Nr. 1 kein voller 
Tätigkeitsumfang laut Zulassungs- bzw. Genehmigungsbescheid 
vorliegt, ist die Mindestzahl von Behandlungsfällen gemäß Präambel 3.1 
Nr. 10 und Nr. 11 entsprechend dem Tätigkeitsumfang anteilig zu 
ermitteln. Neu oder kürzer als 18 Monate zugelassene Ärzte gemäß 
Präambel 3.1 Nr. 1 werden in den auf die Zulassung folgenden 
sechs Quartalen mit einem Tätigkeitsumfang von null 
berücksichtigt. Die Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses mit 
dem angestellten nicht-ärztlichen Praxisassistenten ist gemäß § 8 Abs. 5 
der Anlage 8 zum BMV-Ä der Kassenärztlichen Vereinigung anzuzeigen. 
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Entscheidungserhebliche Gründe 
 

zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach  
§ 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 343. Sitzung am 27. Januar 
2015 zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes 
(EBM) mit Wirkung zum 1. April 2015 

 

1. Rechtsgrundlage 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren 
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab (EBM). 

2. Regelungsinhalte  

Mit dem vorliegenden Beschluss ergänzt der Bewertungsausschuss die Regelungen 
zur Berechnungsfähigkeit der Leistungen für ärztlich angeordnete Hilfeleistungen 
gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 339. Sitzung mit 
Wirkung 1. Januar 2015, um den Besonderheiten von neu und kürzer als 18 Monate 
zugelassenen Ärzten gemäß Präambel 3.1 Nr. 1 Rechnung zu tragen.  

3. Regelungshintergrund  

Bei neu und kürzer als 18 Monate zugelassenen Ärzten liegen in der Regel in den auf 
die Zulassung folgenden sechs Quartalen die zur Berechnung der 
Gebührenordnungspositionen des Abschnitts 3.2.1.2 des Einheitlichen 
Bewertungsmaßstabs vorausgesetzten Behandlungsfallzahlen der letzten vier Quartale 
unter Berücksichtigung des Zeitraums seit der Zulassung sowie des Zeitbedarfs für den 
Datentransfer und die Abrechnungsprüfung noch nicht vor. Mit dem Beschluss erfolgt 
für diese Ärzte eine Anpassung der Berechnungsvoraussetzungen. 

3.  Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt mit Wirkung zum 1. April 2015 in Kraft. 
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